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Srfcbcint je SamftaflU unb foftet per Ouartat gr. I. 80.
jnjerote ÜO fitu. per ljpaltige Sßetitjeile.

IDodjmfprucfy:
£5 liefe Hilles fieß "cfflicß feßließten,
Könnt' Hilles bequem man jtneimal nerriditen.

Prïkftottnriiniiiiç finer Jjdjmiirrnirrk-
ftflttf,

Sluf Slnfudßen mehrerer Slbonnenten

bringen mir permit bic ©erfftattorb»
nung einer größern ©au» unb ©îobel»

frfjrcincrci (®. ïaubetibcrger in Saug-
gaffe=©ab(at bei @t. ©allen) im ©ort»
laute mit. U)icfclbc bat fid) alb fcl)r
gut bewährt unb oerbient allgemein
eingeführt ju werben. ©ie wirb oorn

in bob Slrbcitbbucß {eben Arbeiterb cingcllebt unb lautet:

§ 1. Die DHorinalarbcitbgeit beträgt 11 ©tunben unb
bauett beb ©ommerb oon Sïïorgenb 6 bib 21 beitbb
7 Ubr (gwifdjcnpaufcn SDHorgenb oon 9—Hb''/
©îittagb oon 12 1 llbr, Sttacßmittagb oon 4—*/j5 Ubr),
beb ©interb oon SDiorgcttb 7 bib Slbenbb 7 Ubr,
(gwifdjenpaufen ©littagb oon 12—1 Ubr, ©aeßmittagb oon
4—1/2O Ubr).

§ 2. SDÎaterial, ©efdjläge :c. werben täglid) 2 2)îal
aubgegebeii unb jwar ©iorgcnb 7 llbr unb SOîittagb 1 Ubr,
wornad) fid) ber Slrbeiter ju richten bat, ba in ber gwifeßen»
jeit fein ÛJÎatcrial oerabfolgt wirb.

§ 3. Die Slrbeitctt bat ber Slrbeiter im Slfforb attb»

jnfübren, außerorbentlicße gällc aubgenommen.

§ 4. Unentfd)u(bigte ©erfpätungen werben (epfl. Slb»

jng für geitoerfäumniß) mit 25 Stb. gebüßt, ®änalitßeb

Slubbleibcn ohne erwiefene triftige ©rünbe, wie Slranf»
beit îc., wirb mit $r. 1V2 gebüßt, ©ieberßoluug bat @nt»

laffung a«r ftotge.
§ 5. ©äßrcnb ber Slrbcitbjcit ift eb nidjt geftattet,

bie ©erfftatt a_u oerlaffen, ohne Srlaubniß beb ©erffübrerb.
§ Ci. 3ufammcnfteben unter ©ernacßläffigung ber Sir»

beit ift unterfagt.
§ 7. ®ab 9iaud)cn in fämmtlicben iftäumlicßfeiten

ift ftrengftenb oerboten; ©awibcrßanbclnbe werben mit
3r. IV2 gebüßt.

§ 8. Der ßintritt in bic ©erfftätte ift gfremben
unterfagt; bat ^ycmarib wäbrenb ber 3lrbeitbjeit mit einem
Arbeiter 97otl)Wcnbigcb a" fpreeßen, fann er fid) an ben

©erffüßrer wenben, ber ben betreffenben Arbeiter rufen läßt.
§ 9. Stile 14 ©age ift gabitag unb jwar jeweilb

©arnftag Slbenbb 6'//, Ußr. gur Slubbeaaßlung fommt je»

bod) nur bie gelciftete Slrbeit bib ©iittwoeß Slbenbb oor
bem gaßltag.

§ 10. 3^"" Arbeiter ßat 14tägige Sünbigung ju be»

obaeßten, ein ®leid)cb wirb aueß oon ©eite beb Slrbeit»

geberb gehalten.

§ 11. ®ie bem Slrbeiter mit einem ©ergeidjniß beim
Eintritt jur ©enußung übergebenen ©erzeuge ßat berfelbe
beim Slubtritt tiacß eben angeführtem 23ergeid)niß att ben

©erffüßrer wieber abjngeben.

§ 12. ^ebem Slrbeiter wirb fucceffioe 3*- 10 Kaution
für eoentuellen ©cßabett an ©erfaeugen unb ©îateriat au»

rütfbeßalten.
©eim Slubtritt erßält ber Slrbeiter ben Döllen ©ctrag

Sdjtr>et3ertfcfye Çanbtr>erfsmetfter! tr>erbet für <£ure <§etturtö!
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B III
Nr.lS

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80.
Inserate dtv Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Wochenspruch:
Ls ließe Alles sich "efflich schlichten,
Könnt' Alles bequem inan zweimal verrichten.

UrrkstattMiillilsl riiirr Schrkiiikkiilrrk-

stàttr.

Auf Ansuchen mehrerer Abonnenten
bringen wir hiermit die Wcrkstattord-
nung einer größcrn Bau- und Möbel-
schreincrci (G. Taubcnbcrger in Lang-
gassc-Tablat bei St Gallen) im Wort-
laute mit. Dieselbe hat sich als sehr

gut bewährt und verdient allgemein
eingeführt zu werden. Sie wird vorn

in das Arbeitsbuch jeden Arbeiters eingeklebt und lautet:

§ l. Die Normalarbcitszcit beträgt I I Stunden und
dauert des Sommers von Morgens 6 bis Abends
7 Uhr (Zwischenpausen Morgens von 9—klhr.
Mittags von 12 1 Uhr, Nachmittags von 4—Uhr),
des Winters von Morgens 7 bis Abends Uhr,
(Zwischenpausen Mittags von 12—1 Uhr, Nachmittags von
4—^5 Uhr).

8 2. Material, Beschläge :c. werden täglich 2 Mal
ausgegeben und zwar Morgens 7 Uhr und Mittags 1 Uhr,
wornach sich der Arbeiter zu richten hat, da in der Zwischen-
zeit kein Material verabfolgt wird.

8 3. Die Arbeiten hat der Arbeiter im Akkord aus-
zuführen, außerordentliche Fälle ausgenommen.

H 4. Unentschuldigte Verspätungen werden (exkl. Ab-
zug für Zeitversäumniß) mit 25 Cts. gebüßt. Gänzliches

Ausbleiben ohne erwiesene triftige Gründe, wie Krank-
heit :c., wird mit Fr. 1 '/z gebüßt, Wiederholung hat Ent-
lassung zur Folge.

ß 5. Während der Arbeitszeit ist es nicht gestattet,
die Werkstatt zu verlassen, ohne Erlaubniß des Werkführers.

K st. Zusammenstehen unter Vernachlässigung der Ar-
best ist untersagt.

8 7. Das Rauchen in sämmtlichen Räumlichkeiten
ist strengstens verboten; Dawidcrhandclnde werden mit
Fr. 1'/2 gebüßt.

8 8. Der Eintritt in die Wcrkstätte ist Fremden
untersagt; hat Jemand während der Arbeitszeit mit einem
Arbeiter Nothwendiges zu sprechen, kann er sich an den

Werkführer wenden, der den betreffenden Arbeiter rufen läßt.
8 9. Alle 14 Tage ist Zahltag und zwar jeweils

Samstag Abends lUJ Uhr. Zur Ausbezahlung kommt je-
doch nur die geleistete Arbeit bis Mittwoch Abends vor
dem Zahltag.

§ 10. Jeder Arbeiter hat 14tägige Kündigung zu be-

obachten, ein Gleiches wird auch von Seite des Arbeit-
gcbers gehalten.

8 II- Die dem Arbeiter mit einem Verzeichniß beim
Eintritt zur Benutzung übergcbcnen Werkzeuge hat derselbe
beim Austritt nach eben angeführtem Verzeichniß an den

Werkführer wieder abzugeben.

8 12. Jedem Arbeiter wird successive Fr. 10 Kaution
für eventuellen Schaden an Werkzeugen und Material zu-
rückbehalten.

Beim Austritt erhält der Arbeiter den vollen Betrag

schweizerische Handwerksmeister! werbet für Lure Aeituna!
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ber geleifteten Caution guriicl, jebod) nur bann, wenn bem»

fetben fein fetbftDerfcf)utbeter Schaben an ben SBerfjcugen
nachgewiefen werben fann.

§ 13. Unbefugte# 2Ritnef)men oon SEBerfjengen, 9)îa»

teriaf, Seidpungen 'c. wirb mit fr. 1 gebüßt.
§ 14. Arbeiten für fid) felbft (fog. „pfnfdjen") ift

ftrengftenS utiterfagt.
§ 15. tpitfeteiftungen bei Afforb»Arbeiten folleit oon

Arbeitern gegcnfeitig geleiftet werben unb bürfen fjierju nur
mit fpejieller ©rlaubniß beS 2öerffü()rerS Sehrjungen unb
|>auSfned)te oerwenbet werben.

§ 16. Der Arbeiter hat allabenblid) feine Çobelbanï,
fowie ben für fid) benüßten ^ßlaß aufpräumen.

Kompagnie SBerfgeuge, Schraubzwingen, Unechte :c. hat
ber 93enüßer felbft an ißren ißlah p bringen unb wirb
bcrfefbe bei Nichtbeachtung mit 25 StS. gebüßt.

kleinere Compagnie »SBerfjeugc, wie SSohrer, façon»
höbe! je. bürfen nid)t eingefdjtoffen werben, fonbern finb
nad) ifjrem ©ebraud) fofort wicbcr an ißren Eßlaß ju bringen.

§ 17. Sämmtliche iöußengelber falten in bie foge»

nannte 33ußen!affe, bie ber 3Bcrffüf)rer p oerwatten hat
unb weldje pr Unterftüpng Bon franfen unb notdürftigen
Arbeitern bienen fott. Ueber bie 33epgSbered)tigung biefer
Sfaffe bcftimmt bie 2)tef)rpl)t ber Arbeiter.

Sanggaffe, im Januar 1886.
©. Döiibenbetger.

©eneßmigt im Namen beS NcgierungSratßeS :

Der StaatSfcßreiber:
§offmann.

*
2Berfjeug $er$etd)nt ft.*)

©tiief
tpobelbanf Sihrägmaß •

Akrfjeugfaftcn flucßtßotz
Naußban! Hßinfelßacfeit
Eßußßobel Sirfcl
Doppelhobel Schraubenzieher
Schlichthobel Sange
Scßroppßobel • • Jammer
Zahnhobel tlöpfet
SimSßobct ©roße IRafpcl
fauftfäge kleine Ûîafpel
Scßlißfäge ©roße feile
Abfcßfäge kleine feile
fucßSfchmanz kleine 33lattfeile
Stechbeutel Sägefeile
Streid)maß 9tattenfd)Wanz
SBinfelmaß Spißboßrer
Stellmaß

©tüd

§iev »erben bie bem Arbeiter übergebenen SBertjeuge notirt,
bie berfelbe beim 51u§trüt au§ ber Söerfftätte in untabelßafiem 3u»
ftanbe miebet abzugeben ^at.

Derfteübarer Drefyborn
Don (L ©riiith, SScrlin N.=2S. 6, (Sfjaritéftraûe 4.

©in oortßcilßafteS £)ilfS»äl?erfzeug für bie Dreherei
ift ber t)ier abgcbitbctc oerftellbarc Drefjborn, ber in nad)»

ftefjenben ©rößen Angefertigt wirb:
Nr. 0 für Socßburchmeffer oon 10—20 mm

„ 1 „ », „ 14-26 „
„ 2 „ „ 20-35 „
„ 3 „ „ „ 26-40 „

4 „ 36—55

IV

Nr. 5 f. Sodjbm. o. 50—70 mm

„ 6 f. „ B. 60—80

„
7 f. „ o. 80-100,,

ABäßrcnb man bisher für baS

Abbreßen oon Niemfcßeiben,
Ningen jc. für {eben Socßburd)»

meffer einen befonbcren Dorn
nötßig hatte, ermöglicht ber

oerftetibare Drehborn, baß
man mit einem foldjen Arbeits»
ftüde oon ben oerfdjiebenften
Sod)burd)meffcrn auffpannen nnb
abbreßen fann. ©S Ijält fomit
bie Anfertigung unb Unterhai»
tung einer Anzahl gewöhnlicher
Dorne fort.

Näd)ftbem erfolgt baS Auf»
fpannen fowie SoSfpannen eines

ArbeitSftüdeS Diel fchneller, benn
es ift nicht nötßig, baSfelbe, wie
beim gewöhnlichen Dorn, feft»

fchlagen ober feftpreffen gu müffen,
fonbern eS genügt ein mehrma»
ligeS Umbrehen ber DNutter, um
bie Saden anzuziehen, in folge
beffen wirb aud) bie Arbeits»
leiftung eine entfprechenb größere.

Die (Einrichtung beS DorncS
ift folgenbe: fn bem mit @e=

winbe oerfehenen fonifdjen Ipaitpt»
förper finb 3 fcßmalbenfchmanz»
förmige Nutßen eingefraist, in
benen fid) bie mit Abfeilen oer-
fehenen 93aden befinben, welche

mit nafenförmigen Aufäßen in
ben inneren Dfjeil beS an ber

fed)Sfantigcn üJiutter fißenben
NingeS eingreifen. SBirb bie
SWutter auf bem ©ewinbe gc=

breht, fo werben alle 3 $aden
ber Drehung entfprechenb auf
ben fonifeßen tpauptförper gleich»

mäßig auf» ober abwärts oer»

fchoben, woburef) innerhalb ber

gegebenen ©renken jeber betie»

bige Durdjmcffer erhielt Wirb.
Die form ber 93aden ift ber

Art, baß fie pfammen oon (Stufe

p Stufe einen Sßlinbcr bilben.
Der feftpfpannenbe ©egenftanb
wirb bemnad) mit ber ganzen Sänge einer folcßcn Abftufung
gehalten werben nnb bafjer nicht allein fid)crer unb fefter
auf bem Dorn fißen, fonbern cS fanti aud) ein fonifdjeS
Ausweiten beS 8od)cS ober Schabßaftmerbcn beS Arbeits»
ftüdeS, wie cS burd) baS feftpreffen ober feftfd)lagen auf
ben gewößnlidjen Dorn häufig gefd)ief)t, nicht eintreten.

Die oerfüllbaren Drel)borne finb ganz aus ©ußftahl
gefertigt, bie S3aden 2C. gehärtet.

Scfyärfapparat für Banbfägoblätter.
23on ber beutfd)»amcrifanifd)cn 2Rafd)inenfabrif, (5rnft

fireftner & (£o., Seidig.

Der hierbei abgebilbete Apparat bient pm Schärfen
oon S3anbfägeblättern. Derfelbe befteht auS einem bauer»
haften ^oipahmen, jwei eifernen Nohen mit Seber belegt,
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der geleisteten Kaution zurück, jedoch nur dann, wenn dem-

selben kein selbstverschuldeter Schaden an den Werkzeugen
nachgewiesen werden kann.

§ 13. Unbefugtes Mitnehmen von Werkzeugen, Ma-
terial, Zeichnungen w. wird mit Fr. 1 gebüßt.

H 14. Arbeiten für sich selbst (sog. „pfuschen") ist
strengstens untersagt.

§ 15. Hilfeleistungen bei Akkord-Arbeiten sollen von
Arbeitern gegenseitig geleistet werden und dürfen hierzu nur
mit spezieller Erlaubniß des Werkführcrs Lehrjungen und
Hausknechte verwendet werden.

§ 16. Der Arbeiter hat allabendlich seine Hobelbank,
sowie den für sich benützten Platz aufzuräumen.

Kompagnie Werkzeuge, Schraubzwingen, Knechte :c. hat
der Benützer selbst an ihren Platz zu bringen und wird
derselbe bei Nichtbeachtung mit 25 Cts. gebüßt.

Kleinere Kompagnie-Werkzeuge, wie Bohrer, Fayon-
Hobel :c. dürfen nicht eingeschlossen werden, sondern sind
nach ihrem Gebranch sofort wieder an ihren Platz zu bringen.

§17. Sämmtliche Bußengelder fallen in die söge-

nannte Bußenkasfe, die der Werkführer zu verwalten hat
und welche zur Unterstützung von kranken und nothdürftigen
Arbeitern dienen soll. Ueber die Bezugsberechtigung dieser

Kasse bestimmt die Mehrzahl der Arbeiter.
Langgasse, im Januar 1886.

G. Taubenberger.
Genehmigt im Namen des Rcgicrungsrathes:

Der Staatsschreiber:
Hoffmann.

Werkzeug-Berzeichni
Stllck

Hobelbank Schrägmaß
Werkzeugkasten Flnchtholz
Rauhbank Winkelhacken
Putzhobel Zirkel
Doppelhobel Schraubenzieher
Schlichthobel Zange
Schropphobel Hammer
Zahnhobel Klöpfcl
Simshobel Große Raspcl

Faustsäge.... Kleine Raspcl
Schlitzsäge Große Feile
Absctzsägc.... Kleine Feile.
Fuchsschwanz Kleine Blaltfeile
Stechbeutel Sägcfeilc
Streichmaß Rattenschwanz
Winkelmaß Spitzbohrer
Stellmaß

Stllck

ch Hier werden die dem Arbeiter llbergebenen Werkzeuge notirt,
die derselbe beim Austritt aus der Werkstätte in untadelhaftem Zu-
stände wieder abzugeben hat.

Verstellbarer Drehdorn
von C. Griintz, Berlin N.-W. 6, Charitsstraße 4.

Ein vorthcilhaftes Hilfs-Werkzeug für die Dreherei
ist der hier abgebildete verstellbare Drehdorn, der in nach-

stehenden Größen angefertigt wird:
Nr. 6 für Lochdurchmcsscr von 16—26 mm

1
» 14-26 „

„ 2 26-35
3 26-46 „

>, 4 „ „ „ 36—55 „

Nr. 5 f. Lochdm. v. 56—76 mm

„ 6 f. „ v. 66—86
7 f. v. 86-166..

Während man bisher für das

Abdrehen von Riemscheiben,
Ringen :c. für jeden Lochdurch-
messer einen besonderen Dorn
nöthig hatte, ermöglicht der

verstellbare Drehdorn, daß

man mit einem solchen Arbeits-
stücke von den verschiedensten

Lochdurchmcsscrn aufspannen und
abdrehen kann. Es hält somit
die Anfertigung und Unterhal-
tung einer Anzahl gewöhnlicher
Dorne fort.

Nächstdem erfolgt das Auf-
spannen sowie Losspannen eines

Arbeitsstückes viel schneller, denn
es ist nicht nöthig, dasselbe, wie
beim gewöhnlichen Dorn, fest-

schlagen oder festpressen zu müssen,

sondern es genügt ein mehrma-
liges Umdrehen der Mutter, um
die Backen anzuziehen, in Folge
dessen wird auch die Arbeits-
leistung eine entsprechend größere.

Die Einrichtung des Dornes
ist folgende: In dem mit Gc-
winde versehenen konischen Haupt-
körper sind 3 schwalbenschwanz-
förmigc Ruthen eingefraist, in
denen sich die mit Absätzen ver-
scheuen Backen befinden, welche

mit nasenförmigen Ansätzen in
den inneren Theil des an der

sechskantigcn Mutter sitzenden

Ringes eingreifen. Wird die

Mutter auf dem Gewinde gc-
dreht, so werden alle 3 Backen
der Drehung entsprechend auf
den konischen Hauptkörper gleich-
mäßig auf- oder abwärts ver-
schoben, wodurch innerhalb der

gegebenen Grenzen jeder belie-

bige Durchmesser erzielt wird.
Die Form der Backen ist der

Art, daß sie zusammen von Stufe
zu Stufe einen Zylinder bilden.
Der festzuspannende Gegenstand
wird demnach mit der ganzen Länge einer solchen Abstufung
gehalten werden und daher nicht allein sicherer und fester
auf dem Dorn sitzen, sondern es kann auch ein konisches

Ausweiten des Loches oder Schadhaftwerdcn des Arbeits-
stückes, wie es durch das Festpressen oder Festschlagen auf
den gewöhnlichen Dorn häufig geschieht, nicht eintreten.

Die verstellbaren Drchdorne sind ganz aus Gußstahl
gefertigt, die Backen :c. gehärtet.

^chärfapparat für Bandsägeblätter.
Von der deutsch-amerikanischen Maschinenfabrik, Ernst

Kirchner à Co., Leipzig.

Der hierbei abgebildete Apparat dient zum Schärfen
von Bandsügeblättern. Derselbe besteht aus einem dauer-
haften Holzrahmen, zwei eisernen Rollen mit Leder belegt,
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